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ANF2-NW1 Nachhaltige Materialgewinnung 

QNG-PLUS 

Anforderungen für: BN/K22 UN/K22 NW23    

Dem Gebäude darf nur QNG-PLUS zuerkannt werden, wenn 

1  mindestens 70 % der neu eingebauten Hölzer, Holzprodukte und/oder Holzwerkstoffe 

nachweislich aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen 

 und 

2  mindestens 30 % der Masse des im Hoch- und Tiefbau neu eingebauten Betons, der neu 

eingebauten Erdbaustoffe und Pflanzsubstrate (Gesamtmasse) einen erheblichen 

Recyclinganteil haben.  

QNG-PREMIUM 

Anforderungen für: BN/K22 UN/K22 NW23    

Dem Gebäude darf nur QNG-PREMIUM zuerkannt werden, wenn 

1  mindestens 85 % der neu eingebauten Hölzer, Holzprodukte und/oder Holzwerkstoffe 

nachweislich aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. 

 und  

2  mindestens 50 % der Masse des im Hoch- und Tiefbau neu eingebauten Betons, der neu 

eingebauten Erdbaustoffe und Pflanzsubstrate (Gesamtmasse) einen erheblichen 

Recyclinganteil haben.  

 

ergänzende Bewertungsgrundlagen 

zu 1  Hölzer, Holzprodukte und/oder Holzwerkstoffe stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft, 

wenn durch Vorlage eines Zertifikates die geregelte, nachhaltige Bewirtschaftung des 

Herkunftsforstes nachgewiesen wird. Folgende Zertifikate werden für eine Nachweisführung 

anerkannt: 

o PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) und 

o FSC (Forest Stewardship Council). 

 Sofern Holzwerkstoffe nur teilweise einen Holzanteil aus nachhaltiger 

Waldbewirtschaftung aufweisen, ist das entsprechend anteilige Volumen anzusetzen (bspw. 

70 % bei „FSC-Mix“). 

 

zu 2 Als Baustoffe mit erheblichem Recyclinganteil gelten: 

 Beton unter Verwendung rezyklierter Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620 in den 

maximal zulässigen Anteilen nach der jeweils gültigen Richtlinie des Deutschen 

Ausschusses für Stahlbeton e. V. (DAfStb).  

 ungebundene Erdbaustoffe aus zertifizierten güteüberwachten Recyclingmaterialien z. B. 

für den Einsatz als Sauberkeitsschichten unter Gründungen oder im Bereich des Wegebaus 

auf dem Grundstück. 

 Pflanzsubstrate aus güteüberwachten Recyclingbaustoffen wie Ziegelsplitt für die Gebäude- 

und Landschaftsbegrünung. 
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 Betrachtungsgrenze ist die Baugrube. Allgemeine Wege/Gestaltung der Außenanlagen 

werden nicht betrachtet. 

 Dürfen Betonbauteile aufgrund der geltenden anerkannten Regeln der Technik nicht mit 

einem erheblichen Recyclinganteil ausgeführt werden, so können deren Massen aus der 

Massenbilanz abgezogen werden. 

 

erforderliche Nachweise 

zu 1  Auflistung aller neu eingebauten Holzprodukte oder holzbasierenden Materialien nach 

Gewerken inkl. Angaben über den prozentualen Anteil am Gesamtvolumen oder an der 

Gesamtmasse der neueingebauten Holzprodukte und der vorhandenen Zertifikate. Für die 

Bestimmung der absoluten Holzmenge ist die Bezugsgröße auf Masse oder Volumen zu 

vereinheitlichen. 

 PEFC-Zertifikate (Programme für Endorsment of Forest Certification Schemes) 

 FSC-Zertifikate (Forest Stewardship Council) 

 ggf. vergleichbare Zertifikate oder Einzelnachweise, die bestätigen, dass die für das jeweilige 

Herkunftsland geltenden Kriterien des PEFC oder FSC erfüllt werden  

 Schlussrechnungen und Leistungsverzeichnisse der Gewerke mit den relevanten 

Materialien in Auszügen 

 Lieferschein der zertifizierten Hölzer bzw. Holzwerkstoffe  

 

zu 2  Massebilanz aller neu eingebauten Betone, Erdbaustoffe und Pflanzsubstrate nach 

Gewerken inklusive Angaben über den prozentualen Anteil an der neueingebauten 

Gesamtmasse des Baustoffs  

 Erklärung der Baufirmen über den normgerechten Einsatz von Recyclingbeton 

 Prüfzeugnisse für die mineralischen Recyclingmaterialien, die durch anerkannte Prüfstellen 

(Fremdüberwachung) erstellt wurden. Diese dürfen bei Auslieferung des Recyclingmaterials 

nicht älter als sechs Monate sein.  

 Lieferscheine 

 Herstellererklärungen 

 Die Masse für Beton unter Verwendung rezyklierter Gesteinskörnungen ist separat zu 

ermitteln, der Recyclinganteil ist auf diese Masse zu beziehen. 

 Die Masse für Erdbaustoffe und Pflanzsubstrate ist als Summe zu ermitteln, der 

Recyclinganteil ist auf diese Gesamtmasse zu beziehen. 

 Betrachtet werden die jeweiligen Gesamtmassen der zwei Fraktionen 

Erdbaustoffe/Pflanzsubstrate und Beton. 

 Eine Verrechnung/Kompensation zwischen Beton und Erdbaustoffe/Pflanzsubstrate ist 

nicht zulässig. 

  


